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Populäre, aber unrichtige Aussagen zur Agrarreform

Dr. Peter Jahr MdEP  - Leipziger Ökonomische Societät e.V. - 2.November 2023

Ø Landwirte bekommen unkonditioniert Geld überwiesen.

ØDie Reform bevorzugt große Betriebe.

Ø Für den ersten Hektar gibt es genau so viel Zuwendungen 
wie für den letzten Hektar.

Ø Zahlungen müssen endlich Ökologie- und 
Umweltleistungen berücksichtigen, unabhängig von der 
Flächenausstattung (Ökopunktesystem).
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Gliederung

1. Agrarreform 

2. Legislativer Schlussverkauf der Kommission

3. Ukraine-Konflikt

4.  Ergänzungen zu 1. – 3.
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• min. 35% Umwelt und 
Klima, inkl. 50% für 
benachteiligte Gebiete

• 30% grüne Investitionen 
(freiwillig)

• min. 10% Umverteilung
• min. 25% Eco-Schemes
• max. 13+2% gekoppelte 

Zahlungen
• min. 3% Junglandwirte
• max. 3% andere 

Sektoren
• Basisprämie 
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1.1 Agrarreform
Neue grüne Architektur in der GAP ab 2023  

Agrar-Umwelt-Maßnahmen 
2. Säule

Öko-Regelungen
= Eco-Scheme (min. 25%) 

1. Säule
Anlernphase

Basisprämie = neue erweiterte 
Konditionalität
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1.2 Erweiterte Konditionalität – Annex III
GLÖZ* 1  Erhaltung von Dauergrünland
GLÖZ 2  Angemessener Schutz von Feuchtgebieten und Torfflächen
GLÖZ 3  Verbot des Abbrennens von Stoppelfeldern
GAB** 1  Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich Wasserpolitik
GAB 2  Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat
GLÖZ 4  Schaffung von Pufferstreifen entlang von Wasserläufen
GLÖZ 5  Betriebsnachhaltigkeitsinstrument für Nährstoffe
GLÖZ 6 (5)  Geeignete Bodenbearbeitung zur Verringerung des Risikos der  
  Bodenschädigung unter Berücksichtigung der Neigung
GLÖZ 7 (6)  Keine vegetationslosen Böden in der/den nichtproduktiven  
  Zeit(en)
GLÖZ 8 (7)  Fruchtwechsel
GAB 3  Erhaltung der wildlebenden Vogelarten
GAB4  Erhaltung der natürlichen Lebensräume
GLÖZ 9 (8)  Mindestanteil der landwirt. Fläche für nichtproduktive Elemente
GLÖZ 10 (9) Verbot der Umwandlung von Dauergrünland in NATURA2000 Gebiete
GAB 5  Grundsätze des Lebensmittelrechts
GAB 6  Anwendung von Hormonen
GAB 7-11  Tierkennzeichnung und Tierkrankheiten

GLÖZ* Guter landwirtschaftlicher ökologischer Zustand
GAB** Gemeinsame Anforderungen an Betriebsführung Dr. Peter Jahr MdEP  - Leipziger Ökonomische Societät e.V. - 2.November 2023
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1.3 Agrarreform Deutscher Kompromiss

• Basisprämie    ca. 150 Euro pro ha ↓
      (zurzeit 175,37 Euro pro ha)

• Umschichtung 2. Säule   10%  
      (zurzeit 6%)    11% in 2024
     12,5% in 2025

• Anteil Eco-Schemes   25%

• Eco-Schemes    ca. 60 Euro pro ha ↓
      (zurzeit 86,07 Euro pro ha)

• Umverteilung für die ersten 60 ha  12% der Direktzahlungen
      (zurzeit 7%)    (erste 40 ha ca. 70 Euro pro ha
      nächste 20 ha ca. 40 Euro pro ha)

• Junglandwirte    70 Euro pro ha (bis max. 120 ha)
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1.4 GLÖZ

GLÖZ* Guter landwirtschaftlicher ökologischer Zustand
GAB** Gemeinsame Anforderungen an Betriebsführung 

GLÖZ 6: Keine vegetationslosen Böden in der/den nichtproduktiven Zeit(en)
 -Mindestnormen können in begründeten Fällen angepasst werden, um kurzen 

Vegetationsperioden Rechnung zu tragen, die sich aus Länge und Stränge der 
Winterperiode ergeben 

GLÖZ 7: Fruchtwechsel 
Wechsel der Kultur und Nebenkulturen auf der Ebene der Parzelle min. einmal jährlich 
 -verstärkter Fruchtwechsel von Leguminosen oder Anbaudiversifizierungen 

möglich 
 -Betriebe können von der Verpflichtung dieses Standards ausgenommen werden

-Mitgliedsstaaten können eine Höchstgrenze für Flächen einer Kultur einführen
-GLÖZ Standard  gilt als eingehalten, wenn Landwirte gemäß 
Verordnung (EU) Nr. 2018/848 (Ökobasisverordnung) zertifiziert sind

GLÖZ 8: Mindestanteil der landwirtschaftlichen Fläche für nichtproduktive Elemente

GLÖZ 7 und GLÖZ 8 
für 2023 ausgesetzt

Dr. Peter Jahr MdEP  - Leipziger Ökonomische Societät e.V. - 2.November 2023
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1.5 Agrarreform

Eco-Schemes und finanzielle Zuweisung

Öko-Regelungen
= Eco-Scheme

Dtl: 22,5%

• 2023/2024: 5% Umschichtung und Ausgleich zwischen 
Direktzahlungen und Eco-Schemes möglich

• Finanzielle Aufwertung vorhandener Maßnahmen

• mindestens 25%
• Reduzierungsmöglichkeiten, wenn Mittel aus ELER im 

Zusammenhang mit Klima, Biodiversität, Umwelt 30% übersteigen

Dr. Peter Jahr MdEP  - Leipziger Ökonomische Societät e.V. - 2.November 2023
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1.6 Agrarreform

Katalog der deutschen Eco-Schemes
ØBrache auf Ackerflächen

ØAltgrasstreifen in Dauergrünland

ØBlühstreifen auf Ackerland

Ø vielfältige Fruchtfolge

ØAgroforstsysteme

Ø Extensivierung Dauergrünland

Ø extensive Bewirtschaftung mit 4 regionalen Kennarten

ØVerzicht auf chemischen Pflanzenschutz

ØBewirtschaftung in Natura-2000-Gebieten 

Dtl. plante ca. 1/3 des Eco-
Schemes-Budget für 

Stilllegung 

Dr. Peter Jahr MdEP  - Leipziger Ökonomische Societät e.V. - 2.November 2023



1.7 Ecoschemesveränderungen 2024
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• nichtproduktive Flächen (1a)
≤ 1 ha                    1300 Euro/ha

• Blühstreifen (1b, 1c)
von 150 Euro auf 200 Euro/ha

• vielfältige Kulturen (2)
von 45 Euro auf 60 Euro/ha

• Agroforst (3)
von 60 Euro auf 200 Euro/ha

• Extensivierung Dauergrünland
             Durchschnittstierbestand

Wo bleibt 
Unterstützung 
tierhaltender 

Betriebe?

Dr. Peter Jahr MdEP  - Leipziger Ökonomische Societät e.V. - 2.November 2023



1.8 Flexibilität bei den Mitgliedstaaten
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Deutschland nutzt Freiräume zu wenig
Beispiele

• Übernutzung im qm2-Bereich

• Haftung des Antragstellers bei Konditionalitätsverletzungen durch Dritte
 
• Begrünung bis 15.11. 
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2.1 Legislativer Schlussverkauf der Kommission 
2022
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Beitrag zur Bürokratie 

2103 legislative 
Vorschläge u.a.

535 legislative 
Vorschläge u.a.
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2.2 aktuelle Herausforderungen
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Name des Vorhabens Bewertung 

Pflanzenschutzverordnung

Naturwiederherstellungsgesetz

Industrieemissions-Richtlinie

Erneuerbare-Energien-Richtlinie 
(RED)

Carbon Farming

Bodenschutzgesetz

Neue Züchtungstechniken 

Wolf
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neuer Rechtsrahmen „Pflanzen, die mithilfe bestimmter 
neuer genomischer Verfahren gewonnen werden“

Was?

• neuer Rechtsrahmen für Pflanzen, die durch gezielte Mutagenese und 
Cisgenese gewonnen werden sowie für die daraus hergestellten Lebens- 
und Futtermittel. 

• Grundsatzfrage: Konventionelle Zuchtmethode vs. Gentechnik
• wichtig: Anpassung bestehender Gesetze (Züchterprivileg, Wahlfreiheit, 

Nachbau)

2.3 Neue Züchtungstechniken 

Kein Patent auf 

Lebewesen
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Wann?

• öffentliche Konsultation April – Juli 2022 abgeschlossen

• Präsentation Kommissionsvorschlag Anfang Juli 2023

• Kompetenzstreitigkeiten zwischen verschiedenen Ausschüssen geklärt

• Vorstellung AGRI am 7.11. (vote Dezember 2023)

• Vorstellung ENVI Ende November ( vote Januar 2024)

• Plenum: Februar 2024

2.4 Neue Züchtungstechniken 
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2.5 Pflanzenschutzverordnung (SUR)

• legislative Initiative der KOM am 22.06.22 vorgelegt
• zielt darauf ab, den Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln bis 

2030 um 50% durch rechtlich verbindliche Zielvorgaben zu reduzieren
• Abstimmung AGRI 9. Oktober 
• Abstimmung ENVI 25. Oktober 2023
• Abstimmung Plenum November 2023 geplant

• rote Linien CDU/CSU-Gruppe
• Definition der „empfindlichen Gebiete“
• wissenschaftliche Begründung für Auflagen in Schutzgebieten
• Dokumentation bezüglich Einsatz von Mitteln muss einfach und 

unbürokratisch sein

16

Umweltausschuss des 

Parlaments

 stimmt für 

Glyphosatverlängerung
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2.6 SUR Vergleich AGRI/ENVI 
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Bereich AGRI Position ENVI Position

Empfindliche Gebiete • Fokus auf gefährdete
Personengruppen

• Nachweis, dass ein kausaler 
Zusammenhang der Gefährdung 
besteht

• Kein generelles Verbot in:
• nationalen Schutzgebieten
• Wasserschutzgebieten
• FFH-und 

Vogelschutzgebieten...

• Verbot von PflSM in 
folgenden Gebieten außer 
biologische Mittel und 
Mittel für Biolandwirtschaft
• Trinkwassergebiete
• FFH-Gebiete
• Vogelschutz-Gebiete
• Gebiete mit 

Bestäubern der roten 
Liste

Bürokratieabbau • Abschwächung der Registrierungs-
und Aufzeichnungspflicht

• vollständige Registrierungs-
und Aufzeichnungspflicht

Reduktionsziel • Reduktion bis 2035
• Referenzjahre sind 2011-2013
• Reduktion bis zu 50% auf EU-Ebene 

und min. 35% auf nationaler Ebene

• Reduktion bis 2030
• Referenzjahre sind 2013-

2017
• Reduktion 65% auf EU- und 

nationaler Ebene



2.7 Naturwiederherstellungsgesetz
• Ziel: soll Schäden an der europäischen Natur bis 2050 beheben
• Wie: legt EU-weit rechtlich verbindliche Ziele für die Wiederherstellung 

der Natur in verschiedenen Ökosystemen vor
• im EU Parlament mit 336 Ja-Stimmen, 300 Gegenstimmen und 13 

Enthaltungen angenommen.
• Triloge laufen derzeit, letzter Trilog für 29.11.2023 geplant
• Abstimmung im Plenum voraussichtlich Februar/März 2024

• Aus agrarischer Sicht hat sich vieles verbessert:
• Das EU-Parlament ist gegen die Verwendung von GAP-Geldern für 

die Wiederherstellungsmaßnahmen 
• Wichtige Punkte, die die Landwirtschaft betreffen, einschließlich 

Wiedervernässung und Indikatoren, wurden gestrichen
• Außerdem wird eine "Notfall-Klausel" gefordert, die den Stopp der 

Maßnahmen einleitet, sollten die Lebensmittelpreise steigen oder 
die Versorgungssicherheit gefährdet sein

18Dr. Peter Jahr MdEP  - Leipziger Ökonomische Societät e.V. - 2.November 2023



2.8 Industrieemissions-Richtlinie
• Was beinhaltet die angenommene Novellierung?

• Rinderhaltung in Anwendungsbereich nicht mit 
aufgenommen

• Verbot von Öffnung von Ställen wurde abgelehnt
• Nachrüstungspflichten mit der „besten verfügbaren 

Technik“ wurden verhindert

19

Keine Veränderung 

Status Quo

Deutschland 
bremst
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2.9 RED

•  Revision of the Renewable Energy Directive
 = Überarbeitung der Richtlinie über erneuerbare 

Energien
• Einsparung von Energie durch Energieeffizienzmaßnahmen 

durch erneuerbare Energien
• Bioenergie: Biodiesel, Biogas, Biomasse

• Festlegung Mindestanteil (Beimischung?)
• kein Zuschuss nach 2026
• 13% THG Minderungen im Verkehr 
• Anerkennung Holz als erneuerbare Energie

20Dr. Peter Jahr MdEP  - Leipziger Ökonomische Societät e.V. - 2.November 2023



2.10 Wolf
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• das Europäischen Parlaments hat den Entwurf eines 
Entschließungsantrags angenommen

•  zielt auf Artenerhalt ab 

• Anpassung Terminologie zur Definition einer Population 
einer bestimmten Art

• Beteiligung der regionalen und lokalen Akteure

• Überprüfung des Schutzstatus des WolfsWo bleibt Ratsinitiative?

Warten auf Statistik
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2.11 Carbon Farming/ LULUCF
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• Carbon cycles = Nachhaltige Kohlenstoffkreisläufe
• Land- und Forstwirtschaft sollen 2035 klimaneutral sein 
• Zusammenlegung LULUCF und Landwirtschaftssektor
• nachhaltiges AKTIVES Forstmanagement

• Kohlenstoffspeicherung in langlebigen Holzproduktenmarkbasierte Anreize            
vs.                

staatlicher Subventionierung 
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3.1 Ukraine Konflikt
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EU-Selbstversorgungsgrad (in 2021)

• Getreide: 110%
• Frische Milchprodukte: 103%
• Fleisch: 110% 
• Eiweißpflanzen:

• Raps 79 %
• Sonnenblumen 42 %
• Sojabohnen 5 %

(Quelle: DG Agriculture and Rural Development, EU Agricultural Ourlook , 2021; EU Kommission, BERICHT DER KOMMISSION AN DEN RAT UND DAS EUROPÄISCHE 
PARLAMENT über die Entwicklung von Pflanzenproteinen in der Europäischen Union, 2018) 



3.2 Ukraine Konflikt
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• Weizenabhängigkeit des 
Nahen Ostens und Afrikas

(Quelle: FAO, The importance of Ukraine and the Russian Federation for global agricultural 
markets and the risks associated with the current conflict, 2022) 

Exportkraft Weizen
Ukraine-Rußland ca. 

50 Mio. Tonnen

Weizenbedarf 
Mittel-Nordafrika 

ca. 50 Mio. Tonnen



3.3 Ukraine Konflikt
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Zusammenfassung 
• Ernährungssicherheit in EU grundsätzlich nicht 

gefährdet

ABER

• globale Verantwortung gewachsen
• insbesondere für Nordafrika
• Weizenhandel begünstigt Etablierung von 

Einflusssphären
• „Getreide als Waffe“



3.4 Ukraine Konflikt
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Maßnahmen 
• Parlament fordert Freigabe der Krisenreserve in Höhe 

von 479 Mio. EUR 
• Anpassung von Initiativen des Grean Deal, Farm to 

Fork...
• Zeitweilige Aussetzung der Stilllegung und des 

Fruchtwechsels in der Konditionalität

Deutsche 
Umsetzung



Danke für Ihre Aufmerksam
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4.1 Eco-Schemes

• Beispiel Italien
• Unkrautbekämpfung bei Baumkulturen, spontan oder 

künstlich
Begrenzung des Einsatzes von Agrochemikalien.
Keine Bodenbearbeitung zwischen den Reihen, außer bei Gründüngung.
Bewirtschaftung der Pflanzendecke durch Hacken und Jäten, ohne den 
Boden zu entfernen.
Prämie: 120 Euro/ha.

• Schutz von Olivenbäumen von landschaftlichem Interesse
 Interesse

Jährlicher Rückschnitt des Laubes.
Verbot des Verbrennens von Baumschnittresten an Ort und Stelle.
Prämie: 220 Euro/ha.
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4.2 Eco-Schemes

• Beispiel Italien
• Extensive Futtersysteme

Sicherstellung des Anbaus von Leguminosen, Futterpflanzen und 
Ersatzkulturen ohne die Möglichkeit des Einsatzes von 
Pflanzenschutzmitteln im Laufe des Jahres.
Bei Zwischenfrüchten: Vergraben von Pflanzenresten.
Prämie: 110 Euro/ha.

• Maßnahmen für Bestäuber 
In der Zwischenreihe von Ackerkulturen oder Baumkulturen ist eine 
Deckung mit verholzenden Pflanzen aufrechtzuerhalten, indem der 
Boden nicht bearbeitet wird.
Bis zum Ende der Blütezeit nicht entfernen oder mähen.
Keine Verwendung von Herbiziden oder Pestiziden.
Prämien: 500 Euro/ha für Ackerkulturen und 250 Euro/ha für 
Baumkulturen. 
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4.3 Was heißt eigentlich „new delivery model“?

Wirkungsindikatoren: sollen 
allgemeine politische Leistung 
über einen Mehrjahreszeitraum 
bewerten

Ergebnisindikatoren: sollen so 
genau wie möglich 
widerspiegeln, ob 
Stützungsmaßnahme zur 
Verwirklichung der Ziele beiträgt
(jährliche Leistungsüberprüfung)

Outputindikatoren: verknüpfen 
jährlich die Ausgaben mit der 
Leistung (MS berichten jährlich 
über erzielte Outputs und 
getätigte Ausgaben sowie über 
den Abstand zur Erfüllung der 
mehrjährig festgelegten Ziele)

zur Verwirklichung der Ziele entwickeln MS geeignete Interventionen

9 spezifische Ziele

3 Wirtschaftsziele

3 Umweltziele 

3 Sozialziele



Ziele

4.4 Was heißt eigentlich „new delivery model“?

Wirkungsindikatoren: sollen 
allgemeine politische Leistung 
über einen 
Mehrjahreszeitraum 
bewerten

Ergebnisindikatoren: sollen 
so genau wie möglich 
widerspiegeln, ob 
Stützungsmaßnahme zur 
Verwirklichung der Ziele 
beiträgt
(jährliche 
Leistungsüberprüfung)

Outputindikatoren: 
verknüpfen jährlich die 
Ausgaben mit der Leistung 
(MS berichten jährlich über 
erzielte Outputs und getätigte 
Ausgaben sowie über den 
Abstand zur Erfüllung der 
mehrjährig festgelegten Ziele)

zur Verwirklichung der Ziele entwickeln MS geeignete Interventionen

Querschnittsziel
Modernisierung des Sektors durch die Förderung und den Austausch von Wissen, Innovation 
und Digitalisierung in der Landwirtschaft und im ländlichen Raum und die Förderung ihrer 
Übernahme durch die Landwirte durch einen verbesserten Zugang zu Forschung, Innovation, 
Wissensaustausch und Ausbildung.

Wirtschaft
Verbesserung der Position der Landwirte in der Wertschöpfungskette.
Unterstützung tragfähiger landwirtschaftlicher Einkommen und der Widerstandsfähigkeit des 
Agrarsektors in der gesamten Union, um die langfristige Ernährungssicherheit und die 
landwirtschaftliche Vielfalt zu verbessern und die wirtschaftliche Nachhaltigkeit der 
landwirtschaftlichen Erzeugung in der Union zu gewährleisten.
Verbesserung der Marktorientierung und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der 
landwirtschaftlichen Betriebe sowohl kurz- als auch langfristig, einschließlich einer stärkeren 
Konzentration auf Forschung, Technologie und Digitalisierung.

Umwelt 
Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels und zur Anpassung an den Klimawandel, u. a. 
durch Verringerung der Treibhausgasemissionen und Verbesserung der 
Kohlenstoffsequestrierung, sowie Förderung nachhaltiger Energie.
Förderung der nachhaltigen Entwicklung und der effizienten Bewirtschaftung natürlicher 
Ressourcen wie Wasser, Boden und Luft, unter anderem durch Verringerung der Abhängigkeit 
von Chemikalien.
Beitrag zur Eindämmung und Umkehrung des Verlusts der biologischen Vielfalt, Verbesserung 
der Ökosystemleistungen und Erhaltung von Lebensräumen und Landschaften.

Soziales
Junglandwirte und andere neue Landwirte zu gewinnen und zu unterstützen und eine 
nachhaltige Unternehmensentwicklung in ländlichen Gebieten zu erleichtern.
Förderung von Beschäftigung, Wachstum, Gleichstellung der Geschlechter, einschließlich der 
Beteiligung von Frauen an der Landwirtschaft, sozialer Eingliederung und lokaler Entwicklung 
in ländlichen Gebieten, einschließlich Kreislaufwirtschaft und nachhaltiger Forstwirtschaft.
Verbesserung der Reaktion der Landwirtschaft der Union auf die gesellschaftlichen 
Anforderungen in Bezug auf Lebensmittel und Gesundheit, einschließlich qualitativ 
hochwertiger, sicherer und nahrhafter Lebensmittel, die auf nachhaltige Weise erzeugt 
werden, Verringerung der Lebensmittelverschwendung sowie Verbesserung des Tierschutzes 
und Bekämpfung antimikrobieller Resistenzen.



4.5 Was heißt eigentlich „new delivery model“?

Ziel Wirkungsindikator Ergebnisindikator Outputindikator
Förderung tragfähiger 
landwirtschaftlicher 
Einkommen sowie der 
Krisenfestigkeit in der 
gesamten Union zur 
Verbesserung der 
Ernährungssicherheit 

Verringerung von 
Einkommensunterschi
eden: Entwicklung der 
landwirtschaftlichen 
Einkommen im 
Vergleich zur 
Gesamtwirtschaft 

Knüpfung von 
Einkommensstützung 
an Standards und gute 
fachliche Praxis: Anteil 
der landwirtschaftlich 
genutzten Fläche, für 
die 
Einkommensstützung 
gezahlt wird und die 
der Konditionalität 
unterliegt 

Anzahl der 
Begünstigten der 
GAP-Unterstützung 

Beitrag zum 
Klimaschutz und zur 
Anpassung an den 
Klimawandel sowie zu 
nachhaltiger Energie 

Beitrag zum 
Klimaschutz: 
Verringerung der 
Treibhausgasemissione
n aus der 
Landwirtschaft 

Verbesserung der 
Energieeffizienz: 
Energieeinsparungen 
in der Landwirtschaft 

Anzahl der 
(landwirtschaftlich 
genutzten) ha, für die 
über die verpflichtenden 
Anforderungen 
hinausgehende Umwelt-
/Klimaverpflichtungen 
bestehen 



4.6 Indikatoren
Wirkungsindikatoren Ergebnisindikatoren Outputindikator
I.1 Wissen und Innovation teilen R.1 Steigerung der Leistung durch Wissen und 

Innovation
O.1 Anzahl der operativen Gruppenprojekte der Europäischen Innovationspartnerschaft 
(EIP)

I.2 Verringerung der Einkommensdisparitäten R.2 Verknüpfung von Beratungs- und 
Wissenssystemen

O.2 Anzahl der Beratungsmaßnahmen oder -stellen, die Innovationsunterstützung für die 
Vorbereitung oder Durchführung von Projekten der operationellen Gruppen der 
Europäischen Innovationspartnerschaft (EIP) leisten

I.3 Verringerung der Schwankungen des 
landwirtschaftlichen Einkommens

R.3 Digitalisierung der Landwirtschaft O.3 Zahl der Begünstigten der GAP-Unterstützung

I.4 Unterstützung tragfähiger 
landwirtschaftlicher Einkommen

R.4 Verknüpfung der Einkommensstützung mit 
Standards und guten Praktiken

O.4 Anzahl der Hektar für die Unterstützung des Grundeinkommens für Nachhaltigkeit

I.5 Beitrag zum territorialen Gleichgewicht R.5 Risikomanagement O.5 Anzahl der Begünstigten oder Hektar mit Zahlungen für Kleinlandwirte
I.6 Steigerung der landwirtschaftlichen 
Produktivität

R.6 Umverteilung an kleinere Betriebe O.6 Anzahl der Hektar, für die eine ergänzende Einkommensstützung für Junglandwirte 
gewährt wird

I.7 Nutzbarmachung des Agrar- und 
Lebensmittelhandels

R.7 Verstärkte Unterstützung für Betriebe in 
Gebieten mit besonderen Bedürfnissen

O.6a Anzahl der Hektar für ergänzende Einkommensbeihilfen mit Umverteilungsfunktion

I.8 Verbesserung der Stellung der Landwirte in 
der Lebensmittelkette

R.8 Ausrichtung auf landwirtschaftliche Betriebe 
in bestimmten Sektoren

O.6b Anzahl der Einheiten (Hektar oder Großvieheinheiten) für Öko-Regelungen

I.9 Verbesserung der Widerstandsfähigkeit der 
Landwirtschaft gegenüber dem Klimawandel

R.9 Modernisierung der landwirtschaftlichen 
Betriebe

O.8 Zahl der Einheiten, die von unterstützten GAP-Risikomanagementinstrumenten erfasst 
werden

I.10 Beitrag zur Abschwächung des 
Klimawandels

R.10 Bessere Organisation der Lieferkette O.9 Anzahl der Hektar, für die eine gekoppelte Einkommensstützung gewährt wird

I.11 Verstärkung der Kohlenstoffsequestrierung R.11 Konzentration des Angebots O.10 Anzahl der Tiere, für die gekoppelte Stützung gezahlt wird

I.12 Steigerung der nachhaltigen Energie in der 
Landwirtschaft

R.12 Anpassung an den Klimawandel O.11 Hektarzahl der Flächen, die eine Unterstützung für Flächen mit naturbedingten oder 
sonstigen spezifischen Sachzwängen erhalten, einschließlich eines Abschlags je Flächenart

I.13 Verringerung der Bodenerosion R.13 Verringerung der Emissionen im 
Tierhaltungssektor

O.12 Hektarzahl der Flächen, die im Rahmen von Natura 2000 oder der 
Wasserrahmenrichtlinie gefördert werden

I.14 Verbesserung der Luftqualität R.14 Kohlenstoffspeicherung in Böden und 
Biomasse

O.13 Hektarzahl (ohne Forstwirtschaft) oder Zahl der sonstigen Einheiten, für die Umwelt-
/Klimaverpflichtungen gelten, die über die obligatorischen Anforderungen hinausgehen

I.15 Verbesserung der Wasserqualität R.15 Erneuerbare Energie aus Land- und 
Forstwirtschaft und anderen erneuerbaren 
Quellen

O.14 Hektarzahl (Forstwirtschaft) oder Anzahl der sonstigen Einheiten, die unter Umwelt-
/Klimaverpflichtungen fallen, die über die obligatorischen Anforderungen hinausgehen

I.16 Verringerung der Nährstoffauswaschung R.16a Investitionen im Zusammenhang mit dem 
Klima

O.14a Hektarzahl oder Anzahl der sonstigen Einheiten, für die Erhaltungsverpflichtungen 
für Aufforstung und Agroforstwirtschaft gelten

I.17 Verringerung des Drucks auf die 
Wasserressourcen

R.17 Aufgeforstete Flächen O.15 Anzahl der Hektar oder Anzahl der sonstigen Einheiten mit Unterstützung für den 
ökologischen Landbau

I.17a Nachhaltiger und reduzierter Einsatz von 
Pestiziden

R.17a Investitionsunterstützung für den 
Forstsektor

O.16 Zahl der Großvieheinheiten (GVE), für die Beihilfen für Tierschutz-, Gesundheits- oder 
erhöhte Biosicherheitsmaßnahmen gewährt werden

I.18 Erhöhung der Vogelpopulationen auf dem 
Land

R.18 Verbesserung und Schutz der Böden O.17 Zahl der Betriebe oder Einheiten, die genetische Ressourcen unterstützen



4.7 Indikatoren
Wirkungsindikatoren Ergebnisindikatoren Outputindikator
I.19 Verbesserung des Schutzes der biologischen 
Vielfalt

R.19 Verbesserung der Luftqualität O.18 Zahl der geförderten produktiven Investitionen in 
landwirtschaftlichen Betrieben oder Einheiten

I.20 Verbesserung der Bereitstellung von 
Ökosystemleistungen

R.20 Schutz der Wasserqualität O.18a Zahl der geförderten nichtproduktiven Investitionen in 
landwirtschaftlichen Betrieben oder Einheiten

I.20a Erhöhung der Agro-Biodiversität im 
landwirtschaftlichen System

R.21 Nachhaltiges Nährstoffmanagement O.19 Zahl der geförderten Infrastrukturinvestitionsvorhaben oder -
einheiten

I.21 Gewinnung von Junglandwirten R.22 Nachhaltige Wassernutzung O.20 Zahl der geförderten nichtproduktiven Investitionen außerhalb des 
landwirtschaftlichen Betriebs (Vorhaben oder Einheiten)

I.22 Beitrag zur Schaffung von Arbeitsplätzen in 
ländlichen Gebieten

R.22a Nachhaltiger und reduzierter Einsatz von Pestiziden O.21 Zahl der geförderten Vorhaben oder Einheiten für produktive 
Investitionen außerhalb des landwirtschaftlichen Betriebs

I.23 Beitrag zum Wachstum im ländlichen Raum R.22b Umweltleistung im Tierhaltungssektor O.22 Zahl der Junglandwirte, die Niederlassungsbeihilfen erhalten
I.24 Eine gerechtere GAP R.23 Investitionen in Bezug auf natürliche Ressourcen O.22a: Zahl der Junglandwirte, die Niederlassungsbeihilfen erhalten 

(außer den unter O.22 gemeldeten Junglandwirten)
I.25 Förderung der Eingliederung in den ländlichen 
Raum

R.23a Umwelt-/klimabezogene Leistung durch 
Investitionen in ländlichen Gebieten

O.23 Zahl der Unternehmen im ländlichen Raum, die Unterstützung für 
die Gründung erhalten

I.26 Begrenzung des Einsatzes antimikrobieller 
Mittel bei Nutztieren

R.24 Umwelt-/Klimaleistung durch Wissen und Innovation O.24 Anzahl der unterstützten Erzeugergemeinschaften/Organisationen

I.28 Auf die Nachfrage der Verbraucher nach 
hochwertigen Lebensmitteln reagieren

R.24a Entwicklung des ökologischen Landbaus O.25 Zahl der Begünstigten, die Unterstützung für die Teilnahme an 
offiziellen Qualitätsregelungen erhalten

R.26 Unterstützung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung O.26 Anzahl der geförderten Betriebe oder Einheiten für die 
Generationserneuerung (ohne Unterstützung von Anlagen)

R.27 Erhaltung von Lebensräumen und Arten O.27 Zahl der unterstützten lokalen Entwicklungsstrategien (LEADER) oder 
vorbereitenden Maßnahmen

R.27a Investitionen in die biologische Vielfalt O.28 Zahl der geförderten sonstigen Kooperationsmaßnahmen oder -
einheiten (ohne die unter O.1 gemeldete EIP)

R.28 Verbesserung des Natura 2000-Managements O.29 Anzahl der geförderten Ausbildungs-, Beratungs- und 
Sensibilisierungsmaßnahmen oder -einheiten

R.29 Erhaltung von Landschaftselementen O.31 Anzahl der Hektar, die unter Umweltpraktiken fallen (Synthese-
Indikator für die physische Fläche, die von der Konditionalität, den 
Ökoregelungen, den Verpflichtungen zum Umwelt- und 
Klimamanagement in der Land- und Forstwirtschaft erfasst wird)

R.29a Erhaltung von Bienenstöcken O.33 Anzahl der unterstützten operationellen Programme
R.30 Generationengerechte Erneuerung O.34a Anzahl der geförderten Maßnahmen oder Einheiten im Weinsektor
R.31 Wachstum und Beschäftigung in ländlichen Gebieten O.35 Anzahl der Maßnahmen oder Einheiten zur Erhaltung/Verbesserung 

der Bienenzucht
R.31a LEADER-Abdeckung
R.32 Entwicklung der ländlichen Wirtschaft
R.33 Intelligenter Übergang der ländlichen Wirtschaft
R.34 Das ländliche Europa verbinden
R.35 Förderung der sozialen Eingliederung
R.36 Begrenzung der Verwendung antimikrobieller Mittel
R.38 Verbesserung des Tierschutzes



1.3. Indikatoren für Performance Review

R.1 Verbesserung der Leistung durch Wissen und Innovation
R.6 Umverteilung an kleinere Betriebe
R.7 Verstärkte Unterstützung für Betriebe in Gebieten mit besonderen Bedürfnissen
R.9 Modernisierung der landwirtschaftlichen Betriebe
R.10 Bessere Organisation der Lieferkette
R.13 Verringerung der Emissionen im Tierhaltungssektor
R.14 Kohlenstoffspeicherung in Böden und Biomasse
R.17 Aufgeforstete Flächen
R.18 Verbesserung und Schutz der Böden
R.19 Verbesserung der Luftqualität
R.20 Schutz der Wasserqualität
R.21 Nachhaltige Nährstoffbewirtschaftung
R.22 Nachhaltige Wassernutzung
R.22a Nachhaltiger und reduzierter Einsatz von Pestiziden
R.24a Entwicklung des ökologischen Landbaus
R.26 Unterstützung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung
R.27 Erhaltung von Lebensräumen und Arten
R.29 Erhaltung von Landschaftselementen
R.30 Erneuerung der Generationen
R.34 Anbindung des ländlichen Raums
R.36 Begrenzung des Einsatzes antimikrobieller Mittel
R.38 Verbesserung des Tierschutzes

1.3. Indikatoren für Performance Review
22 Indikatoren 

für die Performance Review 
22 Indikatoren 

für die Performance Review

4.8 Sanktionsbewehrte Berichtserstattung
22 Indikatoren 

für die sanktionsbewehrte Berichtserstattung



1.3. Indikatoren für Performance Review

R.1 Verbesserung der Leistung durch Wissen und Innovation
 Anzahl der Personen, die von der GAP durch Beratung, Schulung, Wissensaustausch oder Teilnahme an 

operationellen Gruppen der Europäischen Innovationspartnerschaft (EIP) unterstützt werden, um die 
nachhaltige Leistung in den Bereichen Wirtschaft, Soziales, Umwelt, Klima und Ressourceneffizienz zu 
verbessern.

R.6 Umverteilung an kleinere Betriebe: 
 Prozentsatz der zusätzlichen Direktzahlungen pro Hektar für förderfähige Betriebe unter der 

durchschnittlichen Betriebsgröße (im Vergleich zum Durchschnitt)
R.7 Verstärkte Unterstützung für Betriebe in Gebieten mit besonderen Bedürfnissen: 

Prozentsatz der zusätzlichen Unterstützung pro Hektar in Gebieten mit erhöhtem Bedarf (im Vergleich 
zum Durchschnitt)

R.9 Modernisierung der landwirtschaftlichen Betriebe: 
 Anteil der landwirtschaftlichen Betriebe, die Investitionshilfen für die Umstrukturierung und 

Modernisierung, einschließlich der Verbesserung der Ressourceneffizienz, erhalten
R.10 Bessere Organisation der Lieferkette: 
 Anteil der landwirtschaftlichen Betriebe, die an Erzeugergemeinschaften, Erzeugerorganisationen, 

lokalen Märkten, kurzen Lieferkettenkreisläufen und von der GAP unterstützten Qualitätsregelungen 
teilnehmen

R.13 Verringerung der Emissionen im Tierhaltungssektor: 
 Anteil der Großvieheinheiten (GVE), die Unterstützung zur Verringerung der Treibhausgas- und/oder 

Ammoniakemissionen erhalten, einschließlich Güllemanagement

4.9 Sanktionsbewehrte Berichtserstattung



R.14 Kohlenstoffspeicherung in Böden und Biomasse: 
 Anteil der landwirtschaftlich genutzten Fläche im Rahmen der unterstützten Verpflichtungen zur 

Emissionsminderung, Erhaltung und/oder Verbesserung der Kohlenstoffspeicherung (einschließlich 
Dauergrünland, Dauerkulturen mit Dauerbegrünung, landwirtschaftliche Flächen in Feuchtgebieten und 
Torfgebieten)

R.17 Aufgeforstete Flächen: 
 Unterstützte Flächen für Aufforstung, Agroforstwirtschaft und Wiederherstellung, einschließlich 

Untergliederungen
R.18 Verbesserung und Schutz der Böden: 
 Anteil der landwirtschaftlich genutzten Fläche im Rahmen von unterstützten Verpflichtungen, die 

der Bodenbewirtschaftung zur Verbesserung der Bodenqualität und der Biota dienen (z. B. Verringerung 
der Bodenbearbeitung, Bodenbedeckung mit Pflanzen, Fruchtfolge mit Leguminosen)

R.19 Verbesserung der Luftqualität: 
 Anteil der landwirtschaftlich genutzten Fläche im Rahmen unterstützter Verpflichtungen zur 

Verringerung der Ammoniakemissionen
R.20 Schutz der Wasserqualität: 
 Anteil der landwirtschaftlich genutzten Fläche im Rahmen der unterstützten Verpflichtungen für die 

Qualität der Gewässer
R.21 Nachhaltige Nährstoffbewirtschaftung: 
 Anteil der landwirtschaftlich genutzten Fläche, für die unterstützenden Verpflichtungen zur 

Verbesserung der Nährstoffbewirtschaftung 

1.3. Indikatoren für Performance Review4.10 Sanktionsbewehrte Berichtserstattung



R.22 Nachhaltige Wassernutzung: 
 Anteil der landwirtschaftlich genutzten Fläche im Rahmen der unterstützten Verpflichtungen zur 

Verbesserung des Wasserhaushalts
R.22a Nachhaltiger und reduzierter Einsatz von Pestiziden: 
 Anteil der landwirtschaftlich genutzten Fläche, die von unterstützten spezifischen Verpflichtungen 

betroffen ist, die zu einem nachhaltigen Einsatz von Pestiziden führen, um die Risiken und Auswirkungen 
von Pestiziden, wie z. B. das Austreten von Pestiziden, zu verringern.

R.24a Entwicklung des ökologischen Landbaus: 
 Anteil der von der GAP geförderten landwirtschaftlichen Nutzfläche für den ökologischen Landbau, 

wobei zwischen Erhaltung und Umstellung unterschieden wird
R.26 Unterstützung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung: 
 Anteil der Waldflächen, für die Verpflichtungen zur Unterstützung des Waldschutzes und der 

Bewirtschaftung von Ökosystemleistungen gelten
R.27 Erhaltung von Lebensräumen und Arten: 
 Anteil der landwirtschaftlich genutzten Fläche im Rahmen der unterstützten Verpflichtungen zur 

Erhaltung oder Wiederherstellung der biologischen Vielfalt, einschließlich HNV-Landwirtschaft
R.29 Erhaltung von Landschaftselementen: 
 Anteil der landwirtschaftlich genutzten Fläche im Rahmen von unterstützten Verpflichtungen zur 

Bewirtschaftung von Landschaftselementen, einschließlich Hecken und Bäumen

3.1. Indikatoren für Performance Review4.11 Sanktionsbewehrte Berichtserstattung



3.1. Indikatoren für Performance Review

R.30 Erneuerung der Generationen: 
 Anzahl der Junglandwirte, die sich mit Unterstützung der GAP niedergelassen haben, einschließlich einer 

Aufschlüsselung nach Geschlecht
R.34 Anbindung des ländlichen Raums: 
 Anteil der Landbevölkerung, die durch die GAP-Förderung von einem verbesserten Zugang zu 

Dienstleistungen und Infrastruktur profitiert
R.36 Begrenzung des Einsatzes antimikrobieller Mittel: 
 Anteil der Großvieheinheiten, die von geförderten Maßnahmen zur Begrenzung des Einsatzes 

antimikrobieller Mittel (Vorbeugung/Reduzierung) betroffen sind
R.38 Verbesserung des Tierschutzes: 
 Anteil der Großvieheinheiten, die von geförderten Maßnahmen zur Verbesserung des Tierschutzes 

betroffen sind

4.12 Sanktionsbewehrte Berichtserstattung



Pflicht
Freiwi

llig• Degression                     verschiedene Stufen  
      viel Freiheit für Mitgliedsstaaten

 

• Umverteilung                mindestens 10 % Pflicht 
        oder andere geeignete 
      Maßnahmen

• Kappung                         § 15 - Kappung bei € 100 000
 

4.13 Kappung, Degression und Umverteilung



41GLÖZ* Guter landwirtschaftlicher ökologischer Zustand
GAB** Gemeinsame Anforderungen an Betriebsführung 

GLÖZ 1: Erhalt von Dauergrünland
Rückgang des Verhältnisses zwischen landwirtschaftlicher Fläche und Dauergrünland 
maximal 5 % (Referenzjahr 2018)

GLÖZ 2: Schutz von Feucht- und Torfgebieten
Mitgliedstaaten stellen sicher, dass auf betreffenden Flächen eine landwirtschaftliche 
Tätigkeit beibehalten werden kann. 
 -Mitgliedsstaaten können in Strategieplänen vorsehen, dass GLÖZ 2 erst ab 

dem Antragsjahr 2024 oder 2025 anwendbar ist.
 -bei Festlegung der Standards stellen Mitgliedsstaaten sicher, dass auf den 

betreffenden Flächen eine landwirtschaftliche Tätigkeit beibehalten werden kann

GLÖZ 3: Verbot des Abbrennens von Stoppelfeldern

GLÖZ 4: Schaffung von Pufferstreifen entlang von Wasserläufen
Mindestbreite von 3 Metern ohne Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln
 -Ausnahmeregelung für Mitgliedstaaten mit bedeutenden Entwässerungs- 

und Bewässerungsgräben

4.14 GLÖZ
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4.15 GLÖZ

GLÖZ* Guter landwirtschaftlicher ökologischer Zustand
GAB** Gemeinsame Anforderungen an Betriebsführung 

GLÖZ 5: Geeignete Bodenbearbeitung zur Verringerung des Risikos der Bodenschädigung 
unter Berücksichtigung der Neigung

GLÖZ 6: Keine vegetationslosen Böden in der/den nichtproduktiven Zeit(en)
 -Mindestnormen können in begründeten Fällen angepasst werden, um kurzen 

Vegetationsperioden Rechnung zu tragen, die sich aus Länge und Stränge der 
Winterperiode ergeben 

GLÖZ 7: Fruchtwechsel 
Wechsel der Kultur und Nebenkulturen auf der Ebene der Parzelle min. einmal jährlich 
 -verstärkter Fruchtwechsel von Leguminosen oder Anbaudiversifizierungen 

möglich 
 -Betriebe können von der Verpflichtung dieses Standards ausgenommen werden

-Mitgliedsstaaten können eine Höchstgrenze für Flächen einer Kultur einführen
-GLÖZ Standard  gilt als eingehalten, wenn Landwirte gemäß 
Verordnung (EU) Nr. 2018/848 zertifiziert sind
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4.16 GLÖZ

GLÖZ* Guter landwirtschaftlicher ökologischer Zustand
GAB** Gemeinsame Anforderungen an Betriebsführung 

GLÖZ 8: Mindestanteil der landwirtschaftlichen Flächen für nichtproduktive 
Landschaftselemente oder Bereiche (Bezugsbasis Ackerland, Landschaftselemente 
inkludiert)
4 % der Flächen reserviert für nichtproduktive Flächen 
3% der Fläche bei Anwendung von Zwischenfrüchten (Anrechnungsfaktor 0,3 und 7% in 
Summe) 
 -Einsatz von Düngemitteln für Zwischenfrüchte möglich

GLÖZ 9: Verbot der Umwandlung von Dauergrünland in NATURA2000 Gebiete



Entkoppelte Direktzahlungen 

Gekoppelte Direktzahlungen Exportsubventionen

Marktmaßnahmen 

4.17 GAP Ausgaben

1980 1992 1999 2005 2009 2018

(Angaben in Milliarden Euro)

Entwicklung des ländlichen Raums

Direktzahlungen inkl. Greening 



Entkoppelte Direktzahlungen 

Gekoppelte Direktzahlungen Exportsubventionen

Marktmaßnahmen 

4.18 GAP Ausgaben

(Angaben in Milliarden Euro)

Entwicklung des ländlichen Raums

Direktzahlungen inkl. Greening 

Direktzahlungen und Eco-Schemes 



4.19 Ukraine Konflikt
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Zeitweilige Aussetzung der Stilllegung in der Konditionalität

Artikel 148 Maßnahmen zur Lösung spezifischer Probleme.
(1)
Zur Lösung spezifischer Probleme erlässt die Kommission Durchführungsrechtsakte, die in dringenden Fällen 
erforderlich und gerechtfertigt sind. Diese Durchführungsrechtsakte können von einigen Bestimmungen 
dieser Verordnung abweichen, jedoch nur so weit und so lange, wie dies unbedingt notwendig ist. 
Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 153 Absatz 2 genannten Prüfverfahren 
erlassen.

(2)
In hinreichend begründeten Fällen äußerster Dringlichkeit und um solche spezifischen Probleme gemäß 
Absatz 1 zu lösen und gleichzeitig die Kontinuität des GAP-Strategieplans im Falle außergewöhnlicher 
Umstände zu gewährleisten, erlässt die Kommission nach dem Verfahren gemäß Artikel 153 Absatz 3 sofort 
geltende Durchführungsrechtsakte.

(3)
Die nach Absatz 1 oder 2 erlassenen Maßnahmen bleiben für einen Zeitraum von höchstens zwölf 
Monaten in Kraft. Dauern die in diesen Absätzen genannten spezifischen Probleme nach diesem Zeitraum 
an, so kann die Kommission im Hinblick auf eine dauerhafte Lösung einen geeigneten 
Gesetzgebungsvorschlag vorlegen.

(4)
Die Kommission unterrichtet das Europäische Parlament und den Rat über die von ihr gemäß Absatz 1 oder 
2 erlassenen Maßnahmen innerhalb von zwei Arbeitstagen nach deren Erlass.


